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§ 3 WFfG Umfang der Besuchspflicht

WEFG - Wiener Fruhforderungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2019

(1) Der Besuch der geeigneten elementaren Bildungseinrichtung hat wahrend des gesamten verpflichtenden
Kindergartenjahres im Ausmalfd von mindestens 20 Stunden an mindestens vier Tagen pro Woche zu erfolgen. Die
Besuchspflicht beginnt mit dem 6. September 2010.

(2) Zum Besuch sind jene Kinder verpflichtet, die vor dem 1. September des jeweiligen Kalenderjahres das
5. Lebensjahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in Wien haben. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, dafur
zu sorgen, dass ihre Kinder die Besuchspflicht erfullen.

(3) Das Fernbleiben ist nur im Falle einer gerechtfertigten Verhinderung des Kindes zuldssig. Diese liegt insbesondere
bei Erkrankung des Kindes oder der Erziehungsberechtigten, Urlaub im Ausmalf3 von hdchstens finf Wochen innerhalb
des verpflichtenden Kindergartenjahres sowie aulRergewdhnlichen Ereignissen vor. Die Erziehungsberechtigten haben
Verhinderungen der elementaren Bildungseinrichtung zu melden.

(4) Von den Erfordernissen des WKGG, des WTBG sowie der Verordnungen, die auf Grund dieser Gesetze ergangen
sind, kann in begrindeten Ausnahmefallen abgesehen werden, wenn dies zur Sicherstellung der Umsetzung der
Besuchspflicht unumganglich notwendig ist. Der Trager der geeigneten elementaren Bildungseinrichtung hat das
Vorliegen eines begriindeten Ausnahmefalles und das Absehen von der Einhaltung dieser Bestimmungen der Behérde
unverzlglich anzuzeigen. Liegen die Voraussetzungen flr das Absehen von der Einhaltung dieser Bestimmungen nicht
vor, hat die Behdrde dies mit Bescheid festzustellen.

In Kraft seit 10.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 3 WFfG Umfang der Besuchspflicht
	WFfG - Wiener Frühförderungsgesetz


